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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§  1 .  We r tpa pi e r e .  Ve r wa hr e r .  We r tpa pi e r sa mme l ba nk  §  1 .  We r tpa pi e r e .  Ve r wa hr e r .  We r tpa pi e r sa mme l ba nk  

(1) Wertpapiere im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Aktien, Genußscheine, 
Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, 
Teilschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen, 
Bankschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Kassenscheine, 
Investmentzertifikate und sonstige Wertpapiere, wenn diese vertretbar sind, sowie 
Nebenurkunden (Zins-, Gewinnanteil-, Erträgnis- und Erneuerungsscheine), nicht 
jedoch Papiergeld. 

(1) Wertpapiere im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Aktien, Genußscheine, 
Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, 
Teilschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen, 
Bankschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Kassenscheine, 
Investmentzertifikate und sonstige Wertpapiere, wenn diese vertretbar sind, sowie 
Nebenurkunden (Zins-, Gewinnanteil-, Erträgnis- und Erneuerungsscheine), nicht 
jedoch Papiergeld. 

(2) Verwahrer im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer auf Grund des 
Kreditwesengesetzes oder auf Grund besonderer bundesgesetzlicher Regelungen 
zur Verwahrung von Wertpapieren berechtigt ist. 

(2) Verwahrer im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer auf Grund des 
Kreditwesengesetzes oder auf Grund besonderer bundesgesetzlicher Regelungen 
zur Verwahrung von Wertpapieren berechtigt ist. 

(3) Wertpapiersammelbank im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer als 
Zentralverwahrer gemäß Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur 
Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG 
und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ABl. Nr. L 257 vom 
28.08.2014 S. 1, zugelassen oder als Drittland-Zentralverwahrer gemäß Art. 25 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 anerkannt ist. 

(3) Wertpapiersammelbank im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer als 
Zentralverwahrer gemäß Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur 
Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG 
und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ABl. Nr. L 257 vom 
28.08.2014 S. 1, zugelassen oder als Drittland-Zentralverwahrer gemäß Art. 25 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 anerkannt ist. 

 (4) Eine digitale Sammelurkunde im Sinne dieses Bundesgesetzes kommt für 
die in § 24 lit. b genannten Wertpapiere in Betracht und vertritt Rechte, die durch 
Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer Wertpapiersammelbank auf 
Basis der an die Wertpapiersammelbank vom Emittenten, in der von der 
Wertpapiersammelbank vorgegebenen strukturierten Form, elektronisch 
mitgeteilten Angaben über die Rechte im Umfang der Gutschriften auf den bei der 
Wertpapiersammelbank geführten Depots, entstehen. Mit Anteilen an einer 
solcherart ausgestellten und begebenen digitalen Sammelurkunde sind dieselben 
wertpapierrechtlichen Funktionen verbunden wie mit Anteilen an einer 
Sammelurkunde gemäß § 24 lit a und b. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verwahrung Verwahrung 

§  6 .  A usf ol g un g san s pr üc he  de s  H i nte r l e ge r s  un d 
Ve r f üg un gs be f ug ni s  de s  Ve r wa hr e r s  be i  de r  

Sa mme l ve r wahr un g  

§  6 .  A usf ol g un g san s pr üc he  de s  H i nte r l e ge r s  un d 
Ve r f üg un gs be f ug ni s  de s  Ve r wa hr e r s  be i  de r  

Sa mme l ve r wahr un g  

(1) ... (1) ... 

(2) Zählt auch eine Zwischensammelurkunde (§ 24 lit. a) zum 
Sammelbestand eines Verwahrers, so darf dieser die Ausfolgung der Wertpapiere 
für jenen Zeitraum verweigern, der zur Herstellung der einzelnen Wertpapiere 
erforderlich ist. Wird der Sammelbestand durch eine Sammelurkunde gemäß § 24 
lit. b oder lit. d vertreten, so entfällt der Ausfolgungsanspruch. 

(2) Zählt auch eine Zwischensammelurkunde (§ 24 lit. a) zum 
Sammelbestand eines Verwahrers, so darf dieser die Ausfolgung der Wertpapiere 
für jenen Zeitraum verweigern, der zur Herstellung der einzelnen Wertpapiere 
erforderlich ist. Wird der Sammelbestand durch eine Sammelurkunde gemäß § 24 
lit. b, d oder e vertreten, so entfällt der Ausfolgungsanspruch. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Sammelurkunden - Bundesschuldbuchforderungen Sammelurkunden - Bundesschuldbuchforderungen 

§ 24. Die Bestimmungen über die Sammelverwahrung und Verschaffung 
von Eigentum an Sammelbestandanteilen sowie die Bestimmungen des § 23 
gelten sinngemäß für die Anteile 

§ 24. Die Bestimmungen über die Sammelverwahrung und Verschaffung 
von Eigentum an Sammelbestandanteilen sowie die Bestimmungen des § 23 
gelten sinngemäß für die Anteile 

 a) an einer Zwischensammelurkunde, die vorübergehend die Einzelstücke 
vertritt, 

 a) an einer Zwischensammelurkunde, die vorübergehend die Einzelstücke 
vertritt, 

 b) an einer Sammelurkunde, die nach den Ausgabebedingungen 
Schuldverschreibungen oder Investmentzertifikate vertritt, 

 b) an einer Sammelurkunde, die nach den Ausgabebedingungen 
Schuldverschreibungen oder Investmentzertifikate vertritt, 

 c) an einer Bundesschuldbuchforderung und  c) an einer Bundesschuldbuchforderung, 

 d) an einer Aktiensammelurkunde.  d) an einer Aktiensammelurkunde und 

  e) an einer digitalen Sammelurkunde. 

§  27 .  Ink r af t tr e te n  de s  De p otge se tz e s  §  27 .  Ink r af t tr e te n  de s  De p otge se tz e s  

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1970 in Kraft. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1970 in Kraft. 

(2) § 23 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/1999 tritt 
mit 1. Mai 1999 in Kraft. 

(2) § 23 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/1999 tritt 
mit 1. Mai 1999 in Kraft. 

 (3) § 1 Abs. 4, § 6 Abs. 2, § 24 lit. c bis e, § 28 Abs. 3 und § 30 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2020 treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§  28 .  Übe r g ang s be st i mmun ge n  §  28 .  Übe r g ang s be st i mmun ge n  

(1) Ermächtigungen, die ein Kreditinstitut auf Grund des Gesetzes über die 
Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren vom 4. Februar 1937, deutsches 
RGBl. I S. 171, erteilt worden sind, gelten mit der Wirkung weiter, die sich aus 
diesem Bundesgesetz ergibt. 

(1) Ermächtigungen, die ein Kreditinstitut auf Grund des Gesetzes über die 
Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren vom 4. Februar 1937, deutsches 
RGBl. I S. 171, erteilt worden sind, gelten mit der Wirkung weiter, die sich aus 
diesem Bundesgesetz ergibt. 

(2) Ist ein Kreditinstitut am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
durch Verordnung als Wertpapiersammelbank bezeichnet, so gilt dieses 
Kreditinstitut als mit der Aufgabe einer Wertpapiersammelbank gemäß § 1 Abs. 3 
betraut. Ein derartiges Kreditinstitut oder eine die Funktion der 
Wertpapiersammelbank oder eine die Funktion der Wertpapiersammelbank 
fortsetzende Tochtergesellschaft dieses Kreditinstituts gilt nach Inkrafttreten der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 weiterhin als Wertpapiersammelbank, solange 
gemäß Art. 69 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 weiterhin nationale 
Vorschriften anzuwenden sind. 

(2) Ist ein Kreditinstitut am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
durch Verordnung als Wertpapiersammelbank bezeichnet, so gilt dieses 
Kreditinstitut als mit der Aufgabe einer Wertpapiersammelbank gemäß § 1 Abs. 3 
betraut. Ein derartiges Kreditinstitut oder eine die Funktion der 
Wertpapiersammelbank oder eine die Funktion der Wertpapiersammelbank 
fortsetzende Tochtergesellschaft dieses Kreditinstituts gilt nach Inkrafttreten der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 weiterhin als Wertpapiersammelbank, solange 
gemäß Art. 69 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 weiterhin nationale 
Vorschriften anzuwenden sind. 

 (3) Sammelurkunden gemäß § 24 lit. a und b, die bei einer 
Wertpapiersammelbank hinterlegt sind, können über Auftrag des Emittenten ohne 
Zustimmung des Hinterlegers durch digitale Sammelurkunden gemäß § 24 lit. e 
ersetzt werden. 

Vollzugsklausel Vollzugsklausel 

§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 1 
Abs. 3 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz betraut, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen. 

§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 1 
Abs. 3 und 4 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz betraut, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen. 
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